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RS OGH 1985/3/21 8Ob649/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.03.1985

Norm

B-VG Art83 Abs3

B-VG Art139 Abs6

Rechtssatz

Aus der Vorschrift des Art 89 Abs 3 B-VG, die das Gericht dazu verhält, eine bereits außer Kraft getretene, von ihm aber

noch anzuwendende Norm beim VfGH anzufechten, kann nicht abgeleitet werden, daß das Gericht in dieser Weise

nach Aufhebung einer gesetzwidrigen Verordnung durch den VfGH auf Grund einer Individualbeschwerde vorzugehen

habe.
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